Die Satzung sollte im Bereich „Gemeinnützigkeit“ um den Passus 5 erweitert werden.
Diese Änderung kann auch in einer Geschäftsordnung festgelegt werden, wenn der Verein eine solche entsprechend verabschiedet hat.

§ xy	Gemeinnützigkeit	  

1.  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2.  Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Ziele.

3.  Mittel des Vereines dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

4.  Es darf kein Mitglied und keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 
     Vereines fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
werden.

5.  Gemäß Präsidiumsbeschluss können allgemeine Vereinsämter und die Vorstandsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Tätigkeitsvergütung i.S. von § 3 Nr. 26a ESTG ausgeübt werden.

